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BAG, Urteil vom 20.12.2022, Az. 9 AZR 245/19. Schlagworte: Urlaub, Verfall,
Übertragung, Mitwirkungspflicht Arbeitgeber.

Tenor:

I Der Gerichtshof der Europäischen Union wird nach Art. 267 AEUV um Vorabentscheidung über folgende Fragen ersucht: 

Stehen Art. 7 RL 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung und Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union der
Auslegung einer nationalen Regelung wie § 7 Abs. 3 BUrlG entgegen, der zufolge der bisher nicht erfüllte Anspruch auf
bezahlten Jahresurlaub eines Arbeitnehmers, bei dem im Verlauf des Urlaubsjahres aus gesundheitlichen Gründen
eine volle Erwerbsminderung eintritt, der den Urlaub aber vor Beginn seiner Erwerbsminderung im Urlaubsjahr –
 zumindest teilweise – noch hätte nehmen können, bei ununterbrochen fortbestehender Erwerbsminderung 15 Monate
nach Ablauf des Urlaubsjahres auch in dem Fall erlischt, in dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht durch
entsprechende Aufforderung und Hinweise tatsächlich in die Lage versetzt hat, seinen Urlaubsanspruch auszuüben? 

Sofern die Frage zu 1. bejaht wird: Ist unter diesen Voraussetzungen bei fortbestehender voller Erwerbsminderung
auch ein Verfall zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschlossen?

II Das Revisionsverfahren wird bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union über das
Vorabentscheidungsverfahren ausgesetzt.

Fundstelle(n):

Bundesarbeitsgericht
Haufe Online, Besprechung vom 21.12.2022: „Jahresurlaub darf auch bei längerer Krankheit nicht einfach verfallen“

1. 

2. 

• 
• 

bdk.de Seite 1

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/9-azr-245-19-a/
https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/wann-verfaellt-der-urlaub-bei-dauerhafter-arbeitsunfaehigkeit_76_520248.html
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